
STADT GROSS-UMSTADT 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

  
 
 250/0066/2024 

 

 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 2021-2027 auf der 
Kläranlage Groß-Umstadt / Neubau einer Flockungsfiltration 
(Tuchfilteranlage) / Übertragung der Verpflichtungsermächtigung (VE) der 
Maßnahme „Neubau Trinkwasserbehälter Dorndiel„, I-188 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Übertragung der Verpflichtungsermächtigung (VE) der Maßnahme Neubau Trinkwasserbehälter 
Dorndiel“, Investitionsnummer I-188 i.H.v. 2.090.000 € auf die Maßnahme „Umsetzung 
Wasserrahmenrichtline Kläranlage“, Investitionsnummer I-306 wird hiermit beschlossen.  
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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Abstimmung 

Magistrat 09.04.2024 Vorberatung  

Haupt- und Finanzausschuss 08.05.2024 Vorberatung  

Stadtverordnetenversammlung 23.05.2024 Entscheidung  



-2- 

 
Begründung: 
 
Mit Änderungsbescheid vom 05.Oktober 2023 hat das Regierungspräsidium Darmstadt neue 
Grenzwerte für Phosphor-Gesamt festgesetzt und somit dem Vorschlag der Stadt Groß-Umstadt für 
den Bau einer Tuchfiltrationsanlage bis 2027 zugestimmt (Mitteilungsvorlage 250/0060/2023).  
 
Für die Planungsleistungen der Elektro- Mess-Steuer- und Regelungstechnik (EMSR) sowie für die 
Tragwerksplanung müssen zur Fristwahrung und Fördermittelsicherung noch im 2.Quatal 2024 zwei 
Ausschreibungen für die Leistungsphasen 1-9 (LP 1-9) durchgeführt werden. Die Mittel werden zwar 
im Jahr 2024 nicht Auszahlungswirksam, müssen jedoch bei der Beauftragung der Planungsleistung 
über eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung stehen.  
 
Bei der Maßnahme „Neubau Trinkwasserbehälter Dorndiel“ wird in 2024 lediglich der erdverlegte 
Rohrleitungsbau erfolgen, sodass auf die Verpflichtungsermächtigung dieser Maßnahme 
zurückgegriffen werden kann. Die Ausschreibung der Bauleistungen findet frühestens in 03/2025 
statt. Die aktualisierte Investitionsplanung erfolgt über den Haushalt 2025.  
 
Die Übertragung der Verpflichtungsermächtigung darf nach § 102 Abs. 5 HGO außerplanmäßig 
eingegangen werden. Dieses Vorgehen wurde vorab mit der Kommunalaufsicht abgeklärt.   
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